
[SGB III] [Sozialgesetzbuch III:

Arbeitsförderung]

[Verkündungsblatt

ausgewertet bis

19.03.2020]

: § 95: Text gilt seit

01.04.2012

Bund

§ 95 Anspruch

1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn

ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,

die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,

die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und

der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.

2Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 haben in

der Schlechtwetterzeit Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Form des Saison-Kurzarbeitergeldes.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 95: Text gilt seit 01.04.2012

§ 96 Erheblicher Arbeitsausfall

(1) 1Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn

er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht,

er vorübergehend ist,

er nicht vermeidbar ist und

im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem Betrieb

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils

mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist; der Entgeltausfall kann

auch jeweils 100 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betragen.

2Bei den Berechnungen nach Satz 1 Nummer 4 sind Auszubildende nicht mitzuzählen.

(2) Ein Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Gründen, wenn er durch eine Verände-

rung der betrieblichen Strukturen verursacht wird, die durch die allgemeine wirtschaftliche Ent-

wicklung bedingt ist.

(3) 1Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhn-

lichen, von dem üblichen Witterungsverlauf abweichenden Witterungsverhältnissen beruht. 2Ein

unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn ein Arbeitsausfall durch behördliche oder behörd-

lich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten sind.

(4) 1Ein Arbeitsausfall ist nicht vermeidbar, wenn in einem Betrieb alle zumutbaren Vorkehrun-

gen getroffen wurden, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern. 2Als vermeidbar gilt

insbesondere ein Arbeitsausfall, der

überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder ausschließlich auf

betriebsorganisatorischen Gründen beruht,

durch die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teilweise verhindert werden

kann, soweit vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Ur-

laubsgewährung nicht entgegenstehen, oder
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durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz oder teilweise

vermieden werden kann.

3Die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer

nicht verlangt werden, soweit es

vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb der Schlechtwet-

terzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von 50 Stunden nicht übersteigt,

ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke bestimmt ist,

zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld angespart worden ist

und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt,

den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit einer Ar-

beitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder

länger als ein Jahr unverändert bestanden hat.

4In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung über Arbeitszeitschwankungen gilt, nach der min-

destens 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit je nach Arbeitsanfall ein-

gesetzt werden, gilt ein Arbeitsausfall, der im Rahmen dieser Arbeitszeitschwankungen nicht

mehr ausgeglichen werden kann, als nicht vermeidbar.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 96: Text gilt seit 01.04.2012

§ 97 Betriebliche Voraussetzungen

1Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn in dem Betrieb mindestens eine Arbeitneh-

merin oder ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. 2Betrieb im Sinne der Vorschriften über das Kurzar-

beitergeld ist auch eine Betriebsabteilung.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 97: Text gilt seit 01.04.2012

§ 98 Persönliche Voraussetzungen

(1) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versiche-

rungspflichtige Beschäftigung

fortsetzt,

aus zwingenden Gründen aufnimmt oder

im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufnimmt,

das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist und

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen

ist.

(2) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Arbeitnehmerin oder der Ar-

beitnehmer während des Bezugs von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig wird, solange Anspruch auf
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Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen

würde.

(3) Die persönlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern

während der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme mit Bezug von Ar-

beitslosengeld oder Übergangsgeld, wenn diese Leistung nicht für eine neben der Beschäfti-

gung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird,

während des Bezugs von Krankengeld sowie

während der Zeit, in der sie von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, von ei-

nem Beihilfeträger des Bundes, von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger von Kos-

ten in Krankheitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der Heilfürsorge im Bereich des

Bundes, von dem Träger der truppenärztlichen Versorgung oder von einem öffentlich-

rechtlichen Träger von Kosten in Krankheitsfällen auf Landesebene, soweit Landesrecht dies

vorsieht, Leistungen für den Ausfall von Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit einer

nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von Organen oder

Geweben oder im Zusammenhang mit einer im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes er-

folgenden Spende von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestand-

teilen beziehen.

(4) 1Die persönlichen Voraussetzungen sind auch nicht erfüllt, wenn und solange Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer bei einer Vermittlung nicht in der von der Agentur für Arbeit verlangten

und gebotenen Weise mitwirken. 2Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von einem erhebli-

chen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind, sind in die Vermittlungsbemühungen der

Agentur für Arbeit einzubeziehen. 3Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer trotz Beleh-

rung über die Rechtsfolgen eine von der Agentur für Arbeit angebotene zumutbare Beschäfti-

gung nicht angenommen oder nicht angetreten, ohne für dieses Verhalten einen wichtigen Grund

zu haben, sind die Vorschriften über die Sperrzeit beim Arbeitslosengeld entsprechend anzuwen-

den.

§ 98 neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854); Abs. 3 Nr. 1 und
2 geänd., Nr. 3 angef. mWv 1.8.2012 durch G v. 21.7.2012 (BGBl. I S. 1601); Abs. 3
Nr. 3 geänd. mWv 23.7.2015 durch G v. 16.7.2015 (BGBl. I S. 1211).

§ 98: Text gilt seit 23.07.2015

§ 99 Anzeige des Arbeitsausfalls

(1) 1Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat,

schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 2Die Anzeige kann nur vom Arbeitgeber oder der Be-

triebsvertretung erstattet werden. 3Der Anzeige des Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der Be-

triebsvertretung beizufügen. 4Mit der Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Ar-

beitsausfall besteht und die betrieblichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld erfüllt sind.

(2) 1Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Anzeige

über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist. 2Beruht der Arbeitsausfall auf

einem unabwendbaren Ereignis, gilt die Anzeige für den entsprechenden Kalendermonat als er-

stattet, wenn sie unverzüglich erstattet worden ist.

(3) Die Agentur für Arbeit hat der oder dem Anzeigenden unverzüglich einen schriftlichen Be-

scheid darüber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen

ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind.
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§ 99 neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854); Abs. 1 Satz 1
geänd. mWv 5.4.2017 durch G v. 29.3.2017 (BGBl. I S. 626).

§ 99: Text gilt seit 05.04.2017

§ 100 Kurzarbeitergeld bei Arbeitskämpfen

(1) § 160 über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Arbeitskämpfen gilt entspre-

chend für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren

Arbeitsausfall Folge eines inländischen Arbeitskampfes ist, an dem sie nicht beteiligt sind.

(2) 1Macht der Arbeitgeber geltend, der Arbeitsausfall sei die Folge eines Arbeitskampfes, so

hat er dies darzulegen und glaubhaft zu machen. 2Der Erklärung ist eine Stellungnahme der Be-

triebsvertretung beizufügen. 3Der Arbeitgeber hat der Betriebsvertretung die für die Stellung-

nahme erforderlichen Angaben zu machen. 4Bei der Feststellung des Sachverhalts kann die

Agentur für Arbeit insbesondere auch Feststellungen im Betrieb treffen.

(3) 1Stellt die Agentur für Arbeit fest, dass ein Arbeitsausfall entgegen der Erklärung des Ar-

beitgebers nicht Folge eines Arbeitskampfes ist, und liegen die Voraussetzungen für einen An-

spruch auf Kurzarbeitergeld allein deshalb nicht vor, weil der Arbeitsausfall vermeidbar ist, wird

das Kurzarbeitergeld insoweit geleistet, als die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Arbeits-

entgelt (Arbeitsentgelt im Sinne des § 115 des Zehnten Buches) tatsächlich nicht erhält. 2Bei der

Feststellung nach Satz 1 hat die Agentur für Arbeit auch die wirtschaftliche Vertretbarkeit einer

Fortführung der Arbeit zu berücksichtigen. 3Hat der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt trotz des

Rechtsübergangs mit befreiender Wirkung an die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer oder an

einen Dritten gezahlt, hat die Empfängerin oder der Empfänger des Kurzarbeitergeldes dieses in-

soweit zu erstatten.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 100: Text gilt seit 01.04.2012

§ 101 Saison-Kurzarbeitergeld

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März

(Schlechtwetterzeit) Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn

sie in einem Betrieb beschäftigt sind, der dem Baugewerbe oder einem Wirtschaftszweig an-

gehört, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist,

der Arbeitsausfall nach Absatz 5 erheblich ist und

die betrieblichen Voraussetzungen des § 97 sowie die persönlichen Voraussetzungen des §

98 erfüllt sind.

(2) 1Ein Betrieb des Baugewerbes ist ein Betrieb, der gewerblich überwiegend Bauleistungen

auf dem Baumarkt erbringt. 2Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instand-

setzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 3Ein Betrieb, der

überwiegend Bauvorrichtungen, Baumaschinen, Baugeräte oder sonstige Baubetriebsmittel ohne

Personal Betrieben des Baugewerbes gewerblich zur Verfügung stellt oder überwiegend Baustoffe

oder Bauteile für den Markt herstellt, sowie ein Betrieb, der Betonentladegeräte gewerblich zur

Verfügung stellt, ist kein Betrieb des Baugewerbes.

[1]

[1]

[1]

[1]

1.

2.

3.

Gesetzanzeige - beck-online https://beck-online-beck-de.ub-proxy.fernuni-hagen.de/Dokument/Ges...

4 von 8 24.03.2020, 18:50



(3) 1Erbringt ein Betrieb Bauleistungen auf dem Baumarkt, wird vermutet, dass er ein Betrieb

des Baugewerbes im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist. 2Satz 1 gilt nicht, wenn gegenüber der

Bundesagentur nachgewiesen wird, dass Bauleistungen arbeitszeitlich nicht überwiegen.

(4) Ein Wirtschaftszweig ist von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen, wenn der Arbeitsaus-

fall regelmäßig in der Schlechtwetterzeit auf witterungsbedingten oder wirtschaftlichen Gründen

beruht.

(5) 1Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn er auf witterungsbedingten oder wirtschaftlichen

Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, vorübergehend und nicht vermeidbar ist.
2Als nicht vermeidbar gilt auch ein Arbeitsausfall, der überwiegend branchenüblich, betriebsüb-

lich oder saisonbedingt ist. 3Wurden seit der letzten Schlechtwetterzeit Arbeitszeitguthaben, die

nicht mindestens ein Jahr bestanden haben, zu anderen Zwecken als zum Ausgleich für einen

verstetigten Monatslohn, bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall oder der Freistellung zum Zwe-

cke der Qualifizierung aufgelöst, gelten im Umfang der aufgelösten Arbeitszeitguthaben Arbeits-

ausfälle als vermeidbar.

(6) 1Ein Arbeitsausfall ist witterungsbedingt, wenn

er ausschließlich durch zwingende Witterungsgründe verursacht ist und

an einem Arbeitstag mindestens eine Stunde der regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit

ausfällt (Ausfalltag).

2Zwingende Witterungsgründe liegen nur vor, wenn es auf Grund von atmosphärischen Einwir-

kungen (insbesondere Regen, Schnee, Frost) oder deren Folgewirkungen technisch unmöglich,

wirtschaftlich unvertretbar oder für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unzumutbar ist,

die Arbeiten fortzuführen. 3Der Arbeitsausfall ist nicht ausschließlich durch zwingende Witte-

rungsgründe verursacht, wenn er durch Beachtung der besonderen arbeitsschutzrechtlichen An-

forderungen an witterungsabhängige Arbeitsplätze vermieden werden kann.

(7) Die weiteren Vorschriften über das Kurzarbeitergeld sind mit Ausnahme der Anzeige des Ar-

beitsausfalls nach § 99 anzuwenden.

§ 101 neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854); Abs. 1 Nr. 2
und 3 geänd., Nr. 4 aufgeh., Abs. 7 aufgeh., bish. Abs. 8 wird Abs. 7 und neu gef. mWv
1.8.2016 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1710).

§ 101: Text gilt seit 01.08.2016

§ 102 Ergänzende Leistungen

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Wintergeld als Zuschuss-

Wintergeld und Mehraufwands-Wintergeld und Arbeitgeber haben Anspruch auf Erstattung der

von ihnen zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung, soweit für diese Zwecke Mittel durch ei-

ne Umlage aufgebracht werden.

(2) Zuschuss-Wintergeld wird in Höhe von bis zu 2,50 Euro je ausgefallener Arbeitsstunde ge-

zahlt, wenn zu deren Ausgleich Arbeitszeitguthaben aufgelöst und die Inanspruchnahme des

Saison-Kurzarbeitergeldes vermieden wird.

(3) 1Mehraufwands-Wintergeld wird in Höhe von 1,00 Euro für jede in der Zeit vom 15. Dezem-

ber bis zum letzten Kalendertag des Monats Februar geleistete berücksichtigungsfähige Arbeits-

stunde an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezahlt, die auf einem witterungsabhängigen

Arbeitsplatz beschäftigt sind. 2Berücksichtigungsfähig sind im Dezember bis zu 90 Arbeitsstun-

den, im Januar und Februar jeweils bis zu 180 Arbeitsstunden.

(4) Die von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für Beziehe-
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rinnen und Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld werden auf Antrag erstattet.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten im Baugewerbe ausschließlich für solche Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis in der Schlechtwetterzeit nicht aus witterungsbedingten

Gründen gekündigt werden kann.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 102: Text gilt seit 01.04.2012

§ 103 Kurzarbeitergeld für Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter

(1) Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben auch Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter, wenn sie

ihren Lebensunterhalt ausschließlich oder weitaus überwiegend aus dem Beschäftigungsverhält-

nis als Heimarbeiterin oder Heimarbeiter beziehen und soweit nicht nachfolgend Abweichendes

bestimmt ist.

(2) 1An die Stelle der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treten die

für den Auftraggeber beschäftigten Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter. 2Im Übrigen tritt an die

Stelle des erheblichen Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall der erhebliche Entgeltausfall und an die

Stelle des Betriebs und des Arbeitgebers der Auftraggeber; Auftraggeber kann eine Gewerbetrei-

bende oder ein Gewerbetreibender oder eine Zwischenmeisterin oder ein Zwischenmeister sein.
3Ein Entgeltausfall ist erheblich, wenn das Entgelt der Heimarbeiterin oder des Heimarbeiters im

Anspruchszeitraum um mehr als 20 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen monatlichen

Bruttoentgelt der letzten sechs Kalendermonate vermindert ist.

(3) Eine versicherungspflichtige Beschäftigung als Heimarbeiterin oder Heimarbeiter gilt wäh-

rend des Entgeltausfalls als fortbestehend, solange

der Auftraggeber bereit ist, der Heimarbeiterin oder dem Heimarbeiter so bald wie möglich

Aufträge in dem vor Eintritt der Kurzarbeit üblichen Umfang zu erteilen, und

die Heimarbeiterin oder der Heimarbeiter bereit ist, Aufträge im Sinne der Nummer 1 zu

übernehmen.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 103: Text gilt seit 01.04.2012

§ 104 Dauer

(1) 1Kurzarbeitergeld wird für den Arbeitsausfall für eine Dauer von längstens zwölf Monaten

von der Agentur für Arbeit geleistet. 2Die Bezugsdauer gilt einheitlich für alle in einem Betrieb

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3Sie beginnt mit dem ersten Kalendermo-

nat, für den in einem Betrieb Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber gezahlt wird.

(2) Wird innerhalb der Bezugsdauer für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens

einem Monat kein Kurzarbeitergeld gezahlt, verlängert sich die Bezugsdauer um diesen Zeit-

raum.

(3) Sind seit dem letzten Kalendermonat, für den Kurzarbeitergeld gezahlt worden ist, drei Mo-

nate vergangen und liegen die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld erneut
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vor, beginnt eine neue Bezugsdauer.

(4) 1Saison-Kurzarbeitergeld wird abweichend von den Absätzen 1 bis 3 für die Dauer des Ar-

beitsausfalls während der Schlechtwetterzeit von der Agentur für Arbeit geleistet. 2Zeiten des

Bezugs von Saison-Kurzarbeitergeld werden nicht auf die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld

angerechnet. 3Sie gelten nicht als Zeiten der Unterbrechung im Sinne des Absatzes 3.

§ 104 neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854); Abs. 1 Satz 1
geänd. mWv 1.1.2016 durch G v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2557).

§ 104: Text gilt seit 01.01.2016

§ 105 Höhe

Das Kurzarbeitergeld beträgt

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen

für den erhöhten Leistungssatz erfüllen würden, 67 Prozent,

für die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 60 Prozent

der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 105: Text gilt seit 01.04.2012

§ 106 Nettoentgeltdifferenz

(1) 1Die Nettoentgeltdifferenz entspricht der Differenz zwischen

dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und

dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt.

2Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer ohne

den Arbeitsausfall in dem Anspruchszeitraum erzielt hätte, vermindert um Entgelt für Mehrar-

beit. 3Ist-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in

dem Anspruchszeitraum tatsächlich erzielt hat, zuzüglich aller zustehenden Entgeltanteile. 4Ar-

beitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, bleibt bei der Berechnung von Soll-Entgelt und Ist-

Entgelt außer Betracht. 5Soll-Entgelt und Ist-Entgelt sind auf den nächsten durch 20 teilbaren

Euro-Betrag zu runden. 6 § 153 über die Berechnung des Leistungsentgelts beim Arbeitslosen-

geld gilt mit Ausnahme der Regelungen über den Zeitpunkt der Zuordnung der Lohnsteuerklas-

sen und den Steuerklassenwechsel für die Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte beim

Kurzarbeitergeld entsprechend.

(2) 1Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus anderen als wirtschaftlichen Gründen

kein Arbeitsentgelt, ist das Ist-Entgelt um den Betrag zu erhöhen, um den das Arbeitsentgelt aus

diesen Gründen gemindert ist. 2Arbeitsentgelt, das unter Anrechnung des Kurzarbeitergeldes ge-

zahlt wird, bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgelts außer Betracht. 3Bei der Berechnung der

Nettoentgeltdifferenz nach Absatz 1 bleiben auf Grund von kollektivrechtlichen Beschäftigungssi-

cherungsvereinbarungen durchgeführte vorübergehende Änderungen der vertraglich vereinbar-

ten Arbeitszeit außer Betracht; die Sätze 1 und 2 sind insoweit nicht anzuwenden.

(3) Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt

[1]

[1]

1.

2.

[1]

[1]

1.

2.
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aus einer anderen während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung,

selbständigen Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfende Familienangehörige oder mithelfender Fa-

milienangehöriger, ist das Ist-Entgelt um dieses Entgelt zu erhöhen.

(4) 1Lässt sich das Soll-Entgelt einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers in dem An-

spruchszeitraum nicht hinreichend bestimmt feststellen, ist als Soll-Entgelt das Arbeitsentgelt

maßgebend, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten drei abgerechneten

Kalendermonaten vor Beginn des Arbeitsausfalls in dem Betrieb durchschnittlich erzielt hat, ver-

mindert um Entgelt für Mehrarbeit. 2Ist eine Berechnung nach Satz 1 nicht möglich, ist das

durchschnittliche Soll-Entgelt einer vergleichbaren Arbeitnehmerin oder eines vergleichbaren Ar-

beitnehmers zugrunde zu legen. 3Änderungen der Grundlage für die Berechnung des Arbeitsent-

gelts sind zu berücksichtigen, wenn und solange sie auch während des Arbeitsausfalls wirksam

sind.

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten für Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter mit der Maßgabe, dass

als Soll-Entgelt das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der letzten sechs abgerechneten Ka-

lendermonate vor Beginn des Entgeltausfalls zugrunde zu legen ist. 2War die Heimarbeiterin

oder der Heimarbeiter noch nicht sechs Kalendermonate für den Auftraggeber tätig, so ist das in

der kürzeren Zeit erzielte Arbeitsentgelt maßgebend.

3. Kapitel (§§ 29–135) neu gef.  mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S.
2854).

§ 106: Text gilt seit 01.04.2012

§ 107 Anwendung anderer Vorschriften

(1) § 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld we-

gen Sperrzeiten bei Meldeversäumnis gilt für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld entsprechend.

(2) § 156 über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Zusammentreffen mit ande-

ren Sozialleistungen gilt für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld entsprechend für die Fälle, in de-

nen eine Altersrente als Vollrente zuerkannt ist.

§ 107 neu gef. mWv 1.4.2012 durch G v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854); Abs. 1 geänd.
mWv 1.8.2019 durch G v. 8.7.2019 (BGBl. I S. 1029).

§ 107: Text gilt seit 01.08.2019
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